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RS OGH 1984/1/25 3Ob149/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1984

Norm

ABGB §1101 Abs1 E

Rechtssatz

Nur für den Normalfall, nämlich daß die gerichtlich weggescha ten Gegenstände versilbert sind, tri t zu, daß im Falle

der Verbringung der Pfandgegenstände durch gerichtliche Verfügung die Anmeldung der Rechte genügt und es keiner

pfandweisen Beschreibung bedarf. Nur in diesem Fall tri t auch das im Judikat 156 verwendete Argument zu, daß die

bezüglichen Exekutionsprotokolle dann die gleiche Beweiskraft und Feststellungswirkung haben die die sonst

erforderliche pfandweise Beschreibung.
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